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Nr. 27 des Publikationsorgans „Les marques internationales" wird heute an unsere Abonnenten versandt werden.
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1. Hit upt legister — I. Registre principal — l. Registru principale.

Zürich — Zurich — Zurtg«

1895. 8. Mai. Witwe Emilie. Kellersberger geb. Frick von Huden (Aargau),

und Abraham Zimmermann von Schwiindi (Glarus), beide in Wädens-
weil, haben unter der Firma Kellersborger & Zimmermann in Wädens-
weil eine Kollektivgesellschaft eingegangen, welche am 1. Januar 4894
ihren Anfang nahm. Baugeschaft. Hintere Ländi.

8. Mai. Alfred Fischer von Bäretsweil und Jakoh Utiner von Oberrieden,
beide in Wallisellen, J.haben unter der Firrnit Fischer A Himer in Wallisellen

eine Kollektivgesellschaft eingegangen, welche am 1. Mai 1895 ihren
Anfang nahm. Steinmetzgeschäft, und Atelier für Bildhauerei. Beim Bahnhof.

8. .Mai. Bertha .Mayer und Selrna Mayer, beide von Freudenthal (Württemberg),
in Zürich II, haben unter der Firma B. A S. Mayor in Zürich I

eine Kollektivgesellschaft eingegangen, welche am 4. Mai 1895 ihren Anfang
nahm. Passementerie und Merccrie, Spezialität in Spitzen und Bändern.
Poststrasse 4.

8. Mai. Die Firma H. Eidonboitz in Zürich (S. H. A. B. Nr. 7 vom
17. Januar 1889, pag. 48) verzeigt als Domizil und Geschäftslokal Zürich I,
Hämistrasse 6, Parterre. Die Prokura Friedrich Eidenbenz, Sohn, ist
infolge dessen Austrittes erloschen. Der Finnainhaber und der Prokurist
Kaspar Albert Schreiber wohnen elfterer in Zürich 1 und letzterer in
Zürich V.

8. Mai. Inhaber der Firma Fred. Eideubenz in Zürich 1 ist Friedrich
Eidenbenz, Sohn, von Zürich, iri Zurich 1. Damenkleidersloffe en gros.
Uämistrasse 6, Entresol.

8. Mai. Unter der Firma Elektrizitätsw erk Spreitenbach hat sich mit
Sitz in Zürich I und auf unbestimmte Dauer, am 40. April 1895 eine
Aktiengesellschaft gegründet, welche zum Zwecke hat, das Wasserwerk in
Spreitenbach an der Limmal auszubeuten und die erzeugte Kraft direkt
oder auf dem Wege elektrischer Uebertragung zu verwerten. Das
Gesellschaftskapital beträgt vierhundertfünf/.igtausend Franken (450,000 Fr.) und
ist eingeteilt in 450 auf. den Inhaber lautende Aktien von je lOOÖ Fr.
Offizielles Puhlikutionsorgan der Gesellschaft ist die «Neue Zürcher Zeitung»
und ihre Organe sind die Generalversammlung, ein Verwaltungsrat von drei
bis fünf (gegenwärtig drei) Mitgliedern und die Kontrollstelle. Der
Verwaltungsrat vertritt die Gesellschaft Dritten gegenüber und es führt ein
durch ihn gewählter Delegierter die für die Gesellschaft rechtsverbindliche
Unterschrift; es ist dies Arnold Boller-Schinz von Zürich, in Zürich 11.

Geschäftslokal: Alperistrasse 1.

9. Mai. Unter der Firma Turicuin-Metall-Werke hat sich, mit Sitz in
Zürich I und auf unbestimmte Dauer, am '20. April 4895 eine
Aktiengesellschaft gegründet, welche die Fabrikation von Guss, Blech, Draht
und Kohren aus Turicum-Metall, sowie die Abtretung dos Legierungsver-
fahrens an das Ausland zum Zwecke hat. Das Gesellschaftskapital betrügt
einhuLulertfiinfzigtausend Franken (150,000 Fr.) und ist eingeteilt in 150
auf den Inhaber lautende Aktien von je 1000 Fr. Offizielles Publiktions-
organ der Gesellschaft ist das «Schweizerische tlandelsamtsblatt» in Bern,
und ihre Organe sind: Die Generalversammlung, ein Verwaltungsrat von
drei bis fünf, gegenwärtig drei Mitgliedern, die Direktion, bestehend aus
einem technischen und einem kaufmännischen Leiter, und die Kontrollstelle.
Der Verwaltungsrat vertritt die Gesellschaft Dritten gegenüber und es
führen dessen Präsident oder Vizepräsident mit einem der übrigen
Mitglieder desselben oder mit einem Mitgliede der Direktion, und diese beiden
unter sich, zu zweien kollektiv die rechtsverbindliche Unterschrift. Es sind:
Präsident Heinrich Ernst von Zürich, in Zürich II; Vizepräsident Hans
Hofer von Zürich, in Zürich I; Beisitzer Paul Floury von und in Laufen
(Bern); technischer Direktor Wilhelm Minck von Marienberg (Preussen),
und kaufmännischer Direktor Friedrich Lutz von Ludwigshaien a. Rh,
letztere beiden in Angenstein (Bern). Geschäftslokal: z. Metropol.

9. Mai. Der Verwaltungsrat der Eidgenössischen Transport-Yersiche-
ruugs-G«Seilschaft in Zürich (S. H. A. B. Nr. '222 vom 15. Oktober 4892,
pag. 892) widerruft die an Joh. Gotthilf Wuttstein erteilte Unterschrift
infolge dessen Rücktrittes als Direktor. Diese Stelle bleibt bis auf weiteres
vakant.

9. Mai. Gustav Berchtold von Schlossrued (Aargau), und Bruno Knecht
von Zürich, beide in Zürich I, haben unter der Firma Berchtold & Knecht

in Zürich I eine Kollektivgesellschaft eingegangen, welche am 1. März
4895 ihren Anfang nahm. Liegcnschaftenvermittlung, Agenturen und Inkasso.
Zähringerstrasse 33.

9. Mai. Paul Junod und Fritz .lunod, beide von Ste-Croix (Waadt),
letzterer daselbst und ersterer in Zürich I wohnhaft, und Jakob Fries von
und in Seebach, haben unter der Firma Junod freres & O in Zürich i
eine Kollektivgesellschaft eingegangen, welche am 45. März 4895 ihren
Anfang nahm. Der Gesellschafter Fritz Junod führt die Firmaunterschrift
nicht. Fabrikation von Musikwerken. Seilei-graben 59.

9. Mai. Die Firma Medard Weber & Cio in Zürich V (S. II. A. B.
Nr. 497 vom 3. September 1894, pag. 807) wird hiernil infolge Konkurse-«
von Amteswegen gelöscht.

Bern — Berne — Bern
Bureau Bern.

1895. 9. Mai. Die im Handelsregister eingetragene Studentenverbindung
Helvetia Bern, mit Sitz in Bern (S. 14. A. B. Nr. 437 vom 49. Dezember
1883, pag. 985, und Nr. 168 vom '20. November 4890, pag. 817), hat in
der Versammlung vom '26. April 4895 den Vorstand neu bestellt wie folgt:
.Vis Präsident Hans Plister vou Wahlern; als Quästor (Vizepräses Oscar
Roost von Ermatingen; als Aktuar Fritz Kutsch von Rapperswvl, alle in
Bern.

9. Mai. Die Firma G. Weber in Bern (S. H. A. B. Nr. 204 vom
•43. Oktober 1891, pag. 815) ist infolge Aufgabe des Geschäftes erloschen.

Bureau Nidau. >

9. Mai. Inhaber der Firma Gottfried Kocher in Schwadernau ist Gottfried

Kocher, Johannesen, von und wohnhaft in Schwadernau. Natur des
Geschäftes: Spezcrei- und Weinhandlung. Geschäftslokal: Schwadernau.

"
' - • - Solothorn — Soleure — Soletta

Bureau Stadt Solothurn.
1895. 9. Mai. Die Firma Johann Ammeter in Solothurn (S, H.. A. B.

Nr. 102 vom '29. April 1894, pag. 418) ist infolge Todes des Inhabers
erloschen.

9. Mai. Inhaberin der Firma Rosa Bireher-Ammeter in Solothurn ist
Witwe Rosa Bireher geb. Ammeter von Hasliberg (Bern;, wohnhaft in
Solothurn. Natur des Geschäftes: Milch,- Käse- und Butterhandlung.
Geschäftslokal: Friedhofgasse 50.

9. Mai. Aus dem Vorstande der Konsumgenossenschaft Solothurn,
mit Sitz in Solothurn (S. H. A. B. Nr. 2G6 vom 20. Dezember 4892,
pag. 1079), sind Hermann Guldimann, Wilhelm Lüthy und Karl ßurri
ausgetreten; an ihre Stelle sind in den Vorstand gewählt worden: Eduard
Kessler, Fürsprech, Johann Wagner, Kantonsrat und Eduard Meier,
Güterexpedient:, alle in Solothurn. An Stelle des bisherigen Präsidenten
Hermann Guldimann wurde zum nunmehrigen Präsidenten des Vorstandes
gewählt Eduard Kessler, Fürsprech in Solothurn, welcher kollektiv mit dem
bisherigen Aktuar Joh. Karl Naef namens der Genossenschaft zu zeichnen
befugt ist.

9. Mai. Inhaber der Firma J. Amsler, Sohn in Solothurn ist Johann
Amsler, Johannes, von und in Solothurn. Natur des Geschäftes: Gasthofbetrieb

und Fuhrhalterei. Geschäftslokal: Hötel z. Adler in der Vorstadt.

Basel-Stadl — Bäle-vllle — Basllea-Clttä
1895. 8. Mai. Infolge Ablaufs der in den Statuten festgesetzten Amtsdauer

des geschäftführenden Vorstandes hat die Delegiertenversammlung
der Bürgschafts-Genossenschaft der Angestellten der Schweiz. Centraibahn

in Basel in ihrer Sitzung vom 7. April 1895 den geschäftsführen-
den Vorstand neu besetzt wie folgt: An Stelle des bisherigen Präsidenten
Eduard Christen und des bisherigen Vizepräsidenten und Aktuars Jean
Fritz wurden gewählt zum nunmehrigen Präsidenten des Vorstandes Jean
Fritz und zu in Vizepräsidenten und Aktuar August Schmitter, beide in
Basel. Jeder derselben ist befugt, kollektiv mit dem andern oder mit dem
Buchhalter Friedrich Haerdi rechtsverbindlich namens der Genossenschaft
zu zeichnen. Ferner wurden gewählt zum Buchhalter der bisherige Friedrich
Haerdi und zu Beisitzern die bisherigen Wilhelm Dietschy und Daniel
Boss.

9. Mai. In die Kommanditgesellschaft unter der Firma F. Bertolf A C">

in Basel (S. H. A. B. Nr. 46 vom 28. Februar 1894, pag. 485) tritt als
unbeschränkt haftender Gesellschafter ein Franz Otto Gebhard Helfenberger
von Rorschach (St. Gallen), wohnhaft in Basel. Die Firma erteilt Prokura
an Emil Widmer von Gränichcn (Aargau), wohnhaft in Basel.

II. Besonderes Register — II. Registre special — II. Registro speciale.

Eintragungen: — Inscriptions: — Inserizioni:

Zürich — Zirleh — Zarigo
1895. 9. Mai. Robert Bissegger, Schreiner, von Braunau (Thurgau),

in Altstetten, geboren den 29. November 1873.

PT L« numero 27 de la publication „Les marques internationales'' sera ejcpedie aujourd'hui ä nos abonnes.
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Marken. — Marques.

IJerichtigang..— Rectilica1i<m.
(i. Mai-1895, 8 Uhr a.

Nr. 7481.

Fabrik von Maggi's Nahrungsmitteln, A.-G.,
Kemptthal'Linduu (Schweiz).

250 gr.

->
Hafär-Kerasuppe

»og.: Hifermalz

Grnau monde
ifct: Malt d'Avoine

Stnilino d'avena noridaia.
- ca*l d*uo: iiUko da.vena.
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Lti. JSICh.

Nahrung*- iiimI GeiiiiMinittel.

Eintragungen. — Enrcgistrements.
10. Mai 1895, 8 Uhr a.

Nr. 7486.

Thomi tt Meisler, vormals Oppliger-Gdser, Fabrikanten,
Langenthal (Schweiz).
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VncL pa.ru tUl nostra esmite
olandas* mutaeon 4porttdt
caffi. da,una tuaxuida rosiac
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kaffee-Kssenz. Kaftee-Kiirrogat liuri Zncker-kssenz.
(Der Text dieser Marke wird in deutscher, französischer, italienischer, nieder¬

ländischer, portugiesischer und spanischer Sprache gebraucht.)

10. Mai 1895, 8 Uhr a.

Nr. 7487.

rIhomi et Meister, vormals Ü/ipliger-Geiser, Fabrikanten,
Langenthal (Schweiz).

10. Mai 1895, 8 Uhr a.

Nr. 7488.

Ihumi tt Meister, vormals Oppliger-Geiser, Fabrikanten,
l.angenlhal (Schwei/./.

amc^opktt.

iBSBLANGENTHAL.

Cicliorienfahrikate.

10. .Mai 1895, 8 Uhr a.

Nr. 7489.

Thumi tt- Meister, vormals (Jppliger-Geiser, Fabrikanten,
Langenthal (Schweiz).
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Caf£ de Chicoree

Cseafi de chicoree se rtcommande aus minagüns
für ea grämte e'conotnie et ses wantages en
rapport kygttmque; — ä tie deorail manquer dans
aaam menage. —

Se mffler des contrefagons!

Cirliorienfabrikate.

10. Mai 1895, 8 Uhr a.

Nr. 7490.

Thomi tt- Meister, vormals Uppliger-Geiser, Fabrikanten,
Langenthal (Schweiz).

('iehorienlabrikate. Ulehvrieofabrikate.



10. Mai 1895. 8 Uhr a.

Nr. 7491.

Tfwmt ft Meister, normals Oj)pli<jer-Geis<r, Fabrikanten,
Langenthal (Schweiz).

v POUDRE DE CÄ.FFE

C'ieliorlenfabrikate.
10. Mai 1895, 8 Uhr a.

Nr. 7492.

Thorni ft Meister, vormals Qppliger-Geiser, Fabrikanten,
Langenthal (Schweiz).

CICHORIEN
Chromos

N o n p 1 us u 1 tr a

Cichorien

OPPLIGER GEISER

Langenthal

Clichorlenfabrlkatc.
10. Mai 1895, 8 Uhr a.

Nr. 7493.

Thnmi ft Meister, normals OppUger-Geiser, Fabrikanten,
Langenthal (Schweiz).
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•* hrialj brt ««tra Clftmeaaitlt

dichorienfabriliat«.

-10. Mai 1895, 8 Uhr a.

Nr. 7494.

Th<ao i ft Meister, vormals Oppliger-Geisrr, Fabrikanten,
Langenthal (Schweiz).

LE PROGRESS

CHICOREE SANS PARE IL
(S^uxüt*/ 4xtUL'

iPPLIGERGEISER

Langenthal
CÄi

f OhtOCt IN *mo

Cifhorieiifabrikate.

IViclilamtlicher Teil. — Parlic non olficielle.
Unlauterer Wettbewerb.

Der vi in der deutschen Regierung ausgearbeitete Kntwurl eines
Gesetzes zur Bekämpfung des unlautern Wettbewerbes, in
dessen Beratung der Reichstag Iiis zur Stunde noch nicht eingetreten, ist
in den beteiligten Kreisen des Reiches zum Gegenstande lebhafter De batten
gemacht worden. Bereits sind denn auch der Regierung eine Anzahl von
Denkschriften und Gutachten aus kaufmännischen, gewerblichen und
industriellen Kreisen zugegangen, worin, unter Billigung einer Anzahl wohl-
begriindeter Vorschläge des Entwurfes, gegen andere prinzipielle
Gedenken erhoben werden.

Ks mag für viele unserer Leser von Interesse sein, die hauptsächlichsten

Bestimmungen des Gesetzesprojektes in der von der Reichsre-
gierung aufgestellten ursprünglichen Fassung kennen zu lernen. Dieselben
lauten:

Wer eh unternimmt, im geschäftliche» Verkehr durch unrichtige Angaben
Beschaffenheit oder Preis von Waren und gewerblichen Leistungen, über die Bezugsquelle
von Waren, fiber den Besitz von Auszeichnungen. Uber die Menge der Vorräte oder den
Anlass zum Verkauf den Anschein eines besonders günstigen Angebots hervorzurufen,
kann auf Unterlassung der unrichtigen Angaben in Anspruch genommen werden. Dieser
Anspruch kann von jedem Gewerbtreibeudeu, der Waren oder Leistungen gleicher Art
herstellt oder in den Verkehr bringt, und von Verbänden Gewerbtreibender geltend
gemacht werden. Die vorerwähnten Gewerbtreibenden haben überdies Anspruch auf
Ersatz des durch die unrichtigen Angaben verursachten Schadens gegen den Urheber, falls
dieser ihre Unrichtigkeit kannte oder kennen musste.

Durch Beschlitss des Bundesrates kann bestimmt «erden, dass gewisse Waren
im Einzelverkehr nur in bestimmten Mengen-Einheiten oder mit einer auf der Ware
oder ihrer Aufmachung anzubringenden Angahe der Menge gewerbsmässig verkauft oder
feilgehalten werden dürfen.

Wer über ein Geschäft, über die Person seines Inhabers, über die Waren oder
gewerblichen Leistungen eines Geschäfts oder seines Inhabers Behauptungen aufstellt oder
verbreitet, die geeignet sind, den Absatz des Geschäftes oder den Kredit des Inhabers
zu schädigen, ist, sofern die Behauptungen nicht wahr sind, dem Verletzten zum Ersätze
des entstandenen Schadens verptiiehtet.

Wer im geschäftlichen Verkehr einen Namen, eine Firma oder die besondere
Bezeichnung eines Geschäftes in einer Weise benutzt, die darauf berechnet und geeignet
ist, Verwechslungen mit dem Namen, der Firma oder der Bezeichnung eines Erwerbs-
geschäfts hervorzurufen, deren sich ein Anderer befugter«eise bedient, ist diesem zum
Ersätze des Schadens verptiiehtet.

Strafbar im Sinne des Gesetzes ist:
Wer in öffentlichen Bekanntmachungen oder in Mitteilungen, die an einen grössern

KreLs von Personen sieh richten, durch unwahre Angaben über Beschaffenheit oder
Preis von Waren oder gewerblichen Leistungen, über die Bezugsquelle von Waren, über
den Besitz von Auszeichnungen oder den Anlass zum Verkauf den Anschein eines
besonders günstigen Angebots hervorruft:

Wer überhaupt über ein Geschäft, über die Person seines Inhabers, über die Waren
oder gewerblichen Leistungen eines Geschäftes oder seines Inhabers unwahre Behauptungen
aufstellt oder verbreitet, welche geeignet sind, den Absatz des Geschäftes zu schädigen ;

Wer Geschäfts- oder Betriebsgeheimnisse, die ihm als Angestellten, Arbeiter oder
Lehrling eines Geschäftsbetriebes vermöge des Dienstverhältnisses anvertraut oder sonst
zugänglich geworden sind, vor Ablauf von zwei Jahren seit Beendigung des Dienstverhältnisses

zu Zwecken des Wettbewerbs unbefugt an Andere mitteilt oder anderweit
verwertet.

In gewissen, im Gesetze näher bezeichneten Fällen tritt die Strafverfolgung nur
auf Antrag der Partei ein.

Wer im Inland eine Hauptniederlassung nicht besitzt, hat auf den Schlitz dieses
Gesetzes nur insoweit Anspruch, als in dem Staate, wo seine Hauptniederlassung sieh
befindet, deutsche Gewerbtreibende einen entsprechenden Schutz gemessen.

Die Handelskammer in Bannen spricht sich in ihrem Jahresbericht
pro 1894 über das Gesetzesprojekt in äusserst zutreffender Weise aus:

«Niemand, am wenigsten die Handelskammern, werden bestreiten,
dass das gewerbliche Leben der Gegenwart an mancherlei Auswüchsen
krankt, die der allgemeinen Volkswohlfahrt bedenklich werden können.

«Auch lüsst sich nicht verkennen, dass ein thatsächliciios Bedürfnis
nach Verbesserung vorliegt Alloin wenn man den Umfang betrachtet, den
die Bewegung zur Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbes angenommen,
dann sollte man meinen, die ehrenhaften Grundsätze vergangener Zeiten
seien dem lenouden Geschlechte im gewerblichen Verkehr gänzlich alr-
handen gekommen und Treue und Glaube nur leeres Hirngespinnst.

«Für den unbefangenen Beobachter liegen die Zustände glücklicherweise

durchaus nicht so; noch sind bei der überwiegend grossen Mehrheit
die alten Grundsätze eines ehrbaren Kaufmanns mehr wie je in
Geltung und die zutage getretenen, gewiss beklagenswerten Missstände dürften
mehr oder weniger in dem freieren Verkehrsleben und in einem viel-
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leicht zu raschen Auf- und Vorwärtsstreben wurzeln. Jedenfalls wäre etwas
weniger Uebertreibung auf diesem Gebiete, namentlich in Hinblick auf
das unsere Erzeugnisse beziehende und mit uns konkurrierende Ausland
besser gewesen. Es liegt freilich im Zuge der Zeil, überall und übereifrig
nach gesetzgeberischer Hülfe zu rufen statt zu dem weit zuträglicheren
Mittel der Selbsthülfe zu greifen.

«Unseres Erachtens dürfte es eine der schwierigsten
Aufgaben sein, den Begriff dessen, was unter unerlaubtem
Wettbewerb zu verstehen ist, gesetzlich festzulegen, und
darin liegt die grösste Gefahr für den legitimen Handel, den
berechtigten Wettbewerb. Bevor man dazu übergeht, diesen letzteren
durch Bestimmungen zu gefährden, deren Tragweite man nicht kennt,
sollte man billig erwägen, ob nicht mit einer Bestimmung auszukommen
ist, wie sie in der Rheinprovinz seit einem Menschenalter in Geltung ist,
der Bestimmung des bürgerlichen Gesetzbuches, wonach jede Handlung
eines Menschen, durch die einem andern Schaden verursacht wird,
denjenigen, durch dessen Schuld der Schaden eingetreten ist, zum Ersatz
verpflichtet Dass mit solcher Bestimmung, die den freien Verkehr
unbehindert lässt, den ärgsten Ausschreitungen begegnet werden kann, ist
durch vielfache Rechtsprechung, bis in die jüngste Zeit hinein, erwiesen.
Auch bietet Frankreich mit der gleichen gesetzlichen Bestimmung den
vollgültigen Beweis, dass bei richtiger Handhabung mit dieser einfachen
gesetzlichen Betimmung voll auszukommen ist.

Die Handelskammer hat sich schon bei früheren Gelegenheiten, als
es sich darum handelte, zu prüfen, ob durch Verrat von Fabrik- und
Geschäftsgeheimnissen Missstände von solcher Schwere und Ausdehnung
sich ergeben hätten, dass das Einschreiten der Gesetzgebung notwendig
erscheine, dahin ausgelassen, dass, wiewohl in gewissen Industriezweigen,
so namentlich in der chemischen und der Farbenindustrie, Vertrauens-
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brüche nicht selten seien, sie es doch für bedenklich halte, die Gesetzgebung

dieserhalb in Bewegung zu setzen, weil alle noch so korrekten
Bestimmungen an der praktischen Durchführbarkeit scheitern müssten, da
die Grenze des Strafbaren schwer zu finden sei; wie beispielsweise es
dem Handlungsbeflissenen doch nicht versagt werden könne, das Erlernte
sei es in fremden Diensten oder eigenem Betriebe zu verwerten.

«Gegen Fälle offenbaren Betruges dürfte das Strafgesetzbuch völlig
ausreichen.

«Wir halten es für weit richtiger und zweckmässiger, dass dem Käufer
grössere Vorsicht anerzogen wird, als dass das Gesetz ihm einen Vormund
zur Seite stellt, der ihn der selbständigen Prüfung enthebt und anderseits
auch den ehriiebenden, rechtlich denkenden Kaufmann in die Gefahr bringt,
mit dem Gesetze in unliebsame Berührung zu kommen, wenn er mit
einem weniger rechtlich denkenden Käufer über die Ansicht dessen, was
erlaubt ist, auseinandergeht.

«Man täusche sich nicht über die erheblichen Nachteile des
angestrebten Gesetzes hinweg und finde sich lieber mit einem unvermeidlichen
Uebel ab, welches man als solches erkannt hat und gegen dessen
Ausbreitung man mit vorhandenen Mitteln einschreiten kann, ehe man grössere
Uebel heraufbeschwört».

Banques «trau
Basque d'Anbietern.
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Valeur» pabliques 12,896,137 13,424,606
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Aktiengesellschaft
der von Moos' sehen Eisenwerke Luzern.

Ordentliclie Generalieraiiiliii der Altionäre

Samstag, den 25. Mai 1895, nachmittags 2 Uhr,
in der Aula des Kantonsschnlgebändes in Luzern.

Traktanden:
1) Ahnahme der Rechnung und des Geschäftsberichtes für 1894;
2) Antrag betreffend Verwendung des Beingewinnes;
3) Mitteilung über die Resteinzahlung der Aktienemission von 1891;
4) Statutengemässe Wahlen in den Verwaltungsrat, sowie der Revisoren.

Die Jahresbilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung,. sowie der Bericht
können von heute an auf dein Bureau der Gesellschaft am Kasernenplatze
eingesehen werden.

Die Eintrittskarten zur Generalversammlung sind auf dem Gesellschafts-
bureau bis spätestens den 25. Mai, mittags 12 Uhr, zu beziehen.

Luzern, den 14. Mai 1895.
Namens des Verwaltungsrates,

Der Präsident:
(3S2*J Ludwig von Hoom.

IDr. Bircher, Advokat, Zürich,
(2380 Bahnhofstrasse 58, (M726oz)

empfiehlt sich als Anwalt in allen Civil- und Strafprozessen, ___

Rechtsfragen eir. — Inkasso. — Einbörgerungsgesuehen.

ENTREPOTS DE VEVEY.
Le* nouveaux «iiirepötg publics de Vevey, relics ä

la gare pur railu, pr^entciit ä UM. Ich uegoelautN, com-
miNsiouuaires-exp^dlieurs, des avantage* exceptiouellernen!

favorable* pour loger des uiarehaudises. — Vast es
locaux. — Tarifs pen clevis. — On pent aehemiuer eu
transit sur Pent repot de Vevey et sous plomb de ilouaiie.
les eolis isoles et les wagous eouiplets. (0 2541 V)

JLe bureau du reeeveur des douanes föderale* est
situi daus le meine bätlment.

Pour reuseigneineuts et tarifs s'adresser au rigisseur
des entrepots, ä Vevey.

Vert'Jf* le 4 avril 1895.

(^'i JfMunieipatite.

Hervorragende Habana-Imjtorte 1

Oscar y Amanda, Para la nobleza tfa ä Fr. 15. — per 50 St.

Henry Clay, Conchas extra ffa » » 17. 50 » 50 »

Comercial, Reg. de concha ffa » » 20. — » 50 »

Por Larranaga, Conchas finas ffa » » 20. — » 50 »

Max 0ettinger zum Habana-Haus,
Basel, 12, Eisengasse. Zürich, 76, Bahnhofstrasse.

Berner Tramway-Gesellschaft
OrfatMe ücumlvenaiiliiK der Aktionäre

Samstag, den 25. Mai 1895, nachmittags 2 Uhr,
im kleinen Museumssaal (Turnersaal).

Traktanden:
1) Abnahme des Jahresberichtes und der Jahresrechnung pro 1894 und

Bericht der Rechnungsrevisoren.
2) Beschlussfassung über die Verwendung des Reingewinnes.
3) Antrag des Verwaltungsrates auf Erhöhung des Obtigafionenkapituis.
4) Bericht und Anfrag des Verwaltungsrates betreffend die Weissenbühl-

Fahrtaxe.
5) Neuwahl des Verwaltungsrates. '

6) Wahl der Rechnungsrevisoren pro 1895.

Bilanz und Jahresrechnung liegen nebst dem Revisionsberichte vdiu 17. Mai
an auf:.bei Herren Grenus & Cie, Kramgasse 72, und im Bureau der
Gesellschaft am Bärengraben. (112198 Y")

Stimmkarten für die Generalversammlung können gegen Vorweisung der
Aktien vom 20.—24. Mai 1895 bei Herren Grenus & O erhoben werden.

(365')

Namens des Verwaltungsratea,
Der Präsident: > 8e»*ler.

SsSocihtC Bspagnole
de

Chemins de fer de lontagne ü fortes rampes.
MM. les actionnaires sont convoques en assemble« generale ordinaire,

conlörmement ä l'article 21 des Statuts, ä Iiausanne, 2, Place St-Francois,
ä beures de l'apres-midi, le mercredi, 22 mai 1895.

Ordre du jour:
1° Presentation des comptes et du bilan au 31 döcernbre 1894
2« Rapport du conseil d'administration.
3o Rapport de MM. les commissaires-vörificateurs. (05751.)
4° Votation sur les resolutions prösentees par le conseil.
5° Nominations de deux membres du conseil.
6° Nomination de un ou deux vörificateurs des comptes.

Pour assister ä i'assembiöe, MM. Jes actionnaires sont invites ä döposer
leurs titres et ä retirer leur carte d'admission d'ici au 17 mai prochain au
plus tard:

ä Barcelona, au siege social, 6, Corribia,
ä Lausanne, chez MM. Cb. Massen & O,

oü ils pourront prendre connaissance dös ä present du bilan, du compte de

profits et pertes et du rapport des commissaires-verificateurs.

Lausanne, le 27 avril 1895.
(350*) Le conseil d'admliiinlratiou.

B.-A. Brdmond. fabr*
PI. de* Alpe*, maiton de la

KIIDB, Genöve.
Air« de tow les pays. Prix moddrt)«.

e (for. Goods shipped to all countries. (666")

Societe Mere laiaiioiK.
L'assemblee generale des actionnaires

est convoquce pour samedi,
18 mai 1895, ä 3 beures, au local
de la Bourse, A Lausanne.

Ordre du jour:
1° Rapport du conseil d'administration

et rapport des contröleurs pour
l'exercice de 1894.

2° Deliberation sur l'approbation des
comptes et sur l'application des
benefices.

3° Nomination d'un meinbre du conseil

d'administration. (H 5273 L)

4° Nomination des commissaires-veri¬
ficateurs pour l'exercice de 4895.

Les rapports et ies comptes sont ä
la disposition des actionnaires sur la
presentation de leurs titres au bureau
de MM. Brun. Bory <i C*.

Lausanne, 2 mai 1895.
Li pruiideoi tu email fataioirtntim:

(363') Jule* Brun.
ROBERTO HOLTMANN

I^I GANO. (lo")
Maisou de reuseiguemeuts sur le ertdil

et le rewmeree de lu Suisse ifalieaae.
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